
An 
 
Yachtsportschule Weber  
Michael Weber 
Niebuhrstraße 41 
10629 Berlin 

info@segelschule-weber.de 
http://www.segekschule-weber.de 

Telefon:  (030) 324 07 39 
Fax:  (030) 327 04 015  
Funk  (0172) 384 07 39 

 

 

Bestellung 
 
Hiermit bestelle ich gemäß den beigefügten AGB, die ich gelesen und akzeptiert habe, wie folgt: 
 
Name, Vorname:  Telefon: 
 
 
Straße:   Telefax: 
 
 
 
PLZ, Ort:   Email: 
 

 

Art.  Bezeichnung Menge Einzelpreis  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Ich wünsche (bitte ankreuzen): 

 Überweisung per Vorkasse, die Lieferung erfolgt versandkostenfrei nach Zahlungseingang auf unserem Konto.  
 Nachnahme, ich erhalte die Lieferung versandkostenfrei schnellstmöglich und akzeptiere die zusätzliche  

 Gebühr von 7,00  für die Nachnahmezustellung. 

Die für meine Überweisung erforderliche Rechnung möchte ich wie folgt zugestellt bekommen: 
  per Post an die oben angegebene Anschrift 
  per Telefax an folgende Nummer: ………………………………………………………………………………… 

  per E-Mail an folgende Adresse: …………………………………………………………………………………… 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift 



Yachtsportschule Weber 

 

 
 

AGB (Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen) 01/2007 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit 
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. 
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn 
der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. 
§ 2 Preise, Preisänderungen 
1. Die Preise gelten ab Lieferer ausschließlich Verpackung, zuzüglich der 
jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
2. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart wurde. 
§ 3 Lieferzeit 
1. Die vom Verkäufer genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, 
sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund 
von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen -hierzu gehören auch nachträglich eingetretene 
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, 
Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., 
auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten 
entstehen, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Terminen nicht 
zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. 
3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach 
Setzen einer angemessenen Nachfrist berechtigt, hinsichtlich des noch nicht 
erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
4. Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und 
Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer 
Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede 
vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des 
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen. 
Darüberhinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, 
jedweder Art, sind ausgeschlossen. 
5. Angemessene Teillieferungen sowie handelsübliche Abweichungen 
hinsichtlich Qualität, Farbe, Ausrüstung, Maß usw. sind zulässig. 
§ 4 Gefahrenübergang 
1. Sofern nicht schriftlich ausdrücklich anders vereinbart, wählt der Lieferer 
Verpackung und Versandart nach seinem Ermessen. 
2. Die Gefahr geht, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde, auf den 
Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers 
verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich 
wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft an den Käufer 
über. 
§ 5 Gewährleistung 
1. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche 
Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen 
eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden 
kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche 
oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
2. Ist der Käufer Unternehmer, leistet die Fa. Michael Weber für Mängel der 
Ware zunächst nach ihrer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob 
die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Die 
Fa. Michael Weber ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den 
Verbraucher bleibt. 
3. Schlägt die Nacherfüllung fehlt, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des 
Vertrags (Rücktritt) verlangen. Eine Nacherfüllung ist fehlgeschlagen, wenn 
der Sachmangel auch nach dem 2. Nacherfüllungsversuchen noch nicht 
beseitigt ist. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
4. Kunden müssen der Fa. Michael Weber offensichtliche Mängel innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; 
andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs 
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den 
Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche 

Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge. Mängelansprüche des Unternehmers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Unterlässt der Verbraucher diese 
Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte 2 Monate nach seiner 
Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die 
Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den 
Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen 
zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die 
Beweislast. Bei gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für 
die Mangelhaftigkeit der Sache. 
5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach 
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben 
kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach 
gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die 
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt 
nicht, wenn die Fa. Michael Weber die Vertragsverletzung arglistig verursacht 
hat. 
6. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Ablieferung der 
Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre ab Ablieferung der 
Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist für Verbraucher 1 
Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Mangel 
nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 4. dieser Bestimmung). Ist der Kunde 
Unternehmer, wird für gebrauchte Waren die Gewährleistung ausgeschlossen. 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
1. Die Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des 
Lieferers, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnende Forderungen 
bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an den 
Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für die Saldorechnung des 
Lieferers. 
2. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind 
dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende 
Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Käufers. 
3. Falls der Lieferer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem 
Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme der Vorbehaltsware Gebrauch macht, 
ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. 
Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zum erzielten Erlös, höchstens 
jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitere Ansprüche auf 
Schadenersatz, insbesondere verlorenen Gewinn, bleiben vorbehalten. 
§ 7 Zahlung 
1. Die Zahlungsart ist jeweils dem Angebot, der Artikelbeschreibung oder 
Preisliste zu entnehmen. Wird ein Zahlungsziel eingeräumt, so wird bei 
Überschreitung der Zahlungsfrist von 10 Tagen ein monatlicher Verzugszins in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnet. Eingehende 
Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Forderungen 
sowie etwaiger daraus entstehender Kosten und Zinsen angerechnet 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag 
verfügen kann. Im Falle von Schecks oder Wechseln gilt die Zahlung dann als 
erfolgt, wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst wird. 
3. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch 
wenn Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn der 
Verkäufer ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 
4. Nichteinhaltung von Zahlungsbestimmungen oder das Bekanntwerden von 
Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, haben die 
sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Verkäufers zur Folge. Darüber hinaus 
ist der Verkäufer berechtigt, für noch offenstehende Lieferungen 
Vorauszahlungen zu verlangen, sowie nach angemessener Frist vom Vertrag 
zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, ferner 
dem Käufer die Weiterveräußerung der Ware zu untersagen und noch nicht 
bezahlte Ware auf Kosten des Käufers zurückzuholen. 
§ 8 Annahmeverzug 
Für die Zeit des Annahmeverzuges hat der Käufer die für die Waren dieser Art 
üblichen Lagerkosten zu zahlen. Für Boote und Trailer belaufen sich die 
Lagerkosten auf 2  pro Tag. Der Verkäufer ist berechtigt, die Lagerung selbst 
oder über eine Spedition vorzunehmen. 
§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar und unmittelbar 
ergebenden Streitigkeiten ist Berlin Erfüllungsort und Gerichtsstand. 
§ 10 Teilnichtigkeit 
Sollte eine Bestimmung in diesen AGB (Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen) oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Vereinbarungen nicht berührt. 


